
 
 
 
 

Für die Bearbeitung des neuen Aufgabengebietes Sabotageschutz steht für die 

Bundesfinanzverwaltung das neue Aktenzeichen  O 1034 zur Verfügung.  

Dieses wurde mit Rundschreiben des BMF vom 23. Juni 2009 – VI A 2 –

O1034/06/10001- bekannt gegeben.  


